
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/1/18 98/10/0097
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1999

Index

L55007 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Tirol

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs2;

AVG §66 Abs4;

NatSchG Tir 1991 §17 Abs1;

NatSchG Tir 1991 §43 Abs3 litb;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach der bei der sowohl im Bereich der Auslegung genereller Normen als auch bei der Interpretation von Bescheiden

heranzuziehenden Konformitätsregel ist bei der Auslegung zweier (oder mehrerer) möglichen Interpretationsvarianten

jener der Vorzug zu geben, die die auszulegende Norm als rechtmäßig erscheinen läßt (Hinweis E 15.6.1992,

91/10/0146; hier ist der Auslegung der Vorzug zu geben, dass die im erstinstanzlichen Bescheid gemäß § 17 Abs 1 Tir

NatSchG 1991 iVm § 59 Abs 2 AVG angeführte Leistungsfrist auch mit dem Berufungsbescheid aufrecht erhalten

wurde, obwohl dieser selbst keine Leistungsfrist enthält, da ein Berufungsbescheid ohne Leistungsfrist, in dem eine

Maßnahme nach §17 Tir NatSchG 1991 aufgetragen wurde, iSd § 59 Abs 2 AVG gesetzwidrig wäre).
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